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21.3.2019 A8-0175/68

Änderungsantrag 68
Bas Eickhout
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Bericht A8-0175/2019
Bas Eickhout
Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Für die Zwecke des Artikels 3 Buchstabe b 
beeinträchtigt eine Wirtschaftstätigkeit 
erheblich

1. Für die Zwecke von Artikel 3 
Buchstabe b und Artikel 3a und unter 
Berücksichtigung ihres kompletten 
Lebenszyklus beeinträchtigt eine 
Wirtschaftstätigkeit erheblich
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21.3.2019 A8-0175/69

Änderungsantrag 69
Bas Eickhout
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Bericht A8-0175/2019
Bas Eickhout
Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission erlässt delegierte 
Rechtsakte gemäß Artikel 16 und gemäß 
den in Artikel 14 festgelegten 
Anforderungen zur Festlegung von auf 
Indikatoren und dem Vorsorgeprinzip 
basierenden technischen 
Evaluierungskriterien, um festzustellen, 
ob für die Zwecke von Artikel 3a und 
Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a bis f 
davon auszugehen ist, dass eine 
Wirtschaftstätigkeit erhebliche negative 
Umweltauswirkungen hat.
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21.3.2019 A8-0175/70

Änderungsantrag 70
Bas Eickhout
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Bericht A8-0175/2019
Bas Eickhout
Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bei dem in Artikel 3 Buchstabe c 
genannten Mindestschutz handelt es sich 
um Verfahren, die von dem eine 
Wirtschaftstätigkeit ausübenden 
Unternehmen durchgeführt werden, um zu 
gewährleisten, dass die Grundprinzipien 
und Rechte aus den acht 
Kernübereinkommen, die in der Erklärung 
der Internationalen Arbeitsorganisation 
über grundlegende Prinzipien und Rechte 
bei der Arbeit festgelegt sind, befolgt 
werden, und zwar das Recht, keiner 
Zwangsarbeit unterworfen zu werden, die 
Vereinigungsfreiheit, das Recht der 
Arbeitnehmer, sich zu organisieren, das 
Recht auf Tarifverhandlungen, gleiche 
Entlohnung für männliche und weibliche 
Arbeitnehmer für gleichwertige Arbeit, 
Nichtdiskriminierung und 
Gleichbehandlung in Beschäftigung und 
Beruf sowie das Recht, keiner 
Kinderarbeit unterworfen zu werden.

Bei dem in Artikel 3 Buchstabe c 
genannten Mindestschutz handelt es sich 
um Verfahren, die von dem eine 
Wirtschaftstätigkeit ausübenden 
Unternehmen durchgeführt werden, um 
sicherzustellen, dass die OECD-Leitsätze 
für multinationale Unternehmen und die 
Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 
Wirtschaft und Menschenrechte, 
einschließlich der Grundprinzipien und 
Rechte aus den acht Kernübereinkommen, 
die in der Erklärung der Internationalen 
Arbeitsorganisation über grundlegende 
Prinzipien und Rechte bei der Arbeit 
festgelegt sind, und der Internationalen 
Charta der Menschenrechte, befolgt 
werden.
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21.3.2019 A8-0175/71

Änderungsantrag 71
Bas Eickhout
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Bericht A8-0175/2019
Bas Eickhout
Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Der Mindestschutz wird von dem eine 
Wirtschaftstätigkeit ausübenden 
Unternehmen nach bestem Können und 
Vermögen umgesetzt, indem 
Sorgfaltsprüfungen durchgeführt werden, 
die den Leitprinzipien der Vereinten 
Nationen für Wirtschaft und 
Menschenrechte und den OECD-
Leitlinien für die Erfüllung der 
Sorgfaltspflicht für verantwortungsvolles 
unternehmerisches Handeln (2018) 
entsprechen. Sorgfaltsprüfung bezeichnet 
in diesem Zusammenhang ein Verfahren 
oder eine Reihe von Verfahren, das bzw. 
die Unternehmen durchführen, um 
potenzielle und tatsächliche negative 
Auswirkungen auf die Menschenrechte, 
einschließlich der Menschenrechte von 
Arbeitnehmern, im Zusammenhang mit 
der Wirtschaftstätigkeit, den Lieferketten 
und den Geschäftsbeziehungen des 
Unternehmens zu ermitteln, zu 
verhindern, zu mindern und darzulegen, 
wie sie dagegen vorgehen.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/72

Änderungsantrag 72
Bas Eickhout
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Bericht A8-0175/2019
Bas Eickhout
Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Absatz 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, einen delegierten Rechtsakt 
zur Ergänzung dieses Artikels zu erlassen, 
um die Kriterien festzulegen, anhand 
deren bestimmt wird, ob die 
Anforderungen dieses Artikels 
eingehalten werden. Bei der Ausarbeitung 
des delegierten Rechtsakts gemäß diesem 
Artikel berücksichtigt die Kommission die 
in den Absätzen 1 und 2 genannten 
Grundsätze. Die Kommission erlässt 
diesen delegierten Rechtsakt bis zum 
31. Dezember 2020.

Or. en
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21.3.2019 A8-0175/73

Änderungsantrag 73
Bas Eickhout
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
Simona Bonafè, Elena Gentile
im Namen der S&D-Fraktion

Bericht A8-0175/2019
Bas Eickhout
Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Durch die technischen 
Evaluierungskriterien wird sichergestellt, 
dass Stromerzeugungsaktivitäten, bei 
denen feste fossile Brennstoffe verwendet 
werden, nicht als ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten angesehen werden.

Or. en


